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AUS DER ARBEIT DES 8188 

Jürgen Blechschmidt/Kiaus Dieter Weyrich 

Exemplarische Erfassung und Auswertung von Rahmen
stoffangaben der Weiterbildung zum Industriemeister 

Prüfungskomplexe Grundlagen für kostenbewußtes Handeln und 
Grundlagen für rechtsbewußtes Handeln* 

Der vorgelegte Beitrag stellt ein Zwischenergebnis dar, das als 
Grundlage zur Ausgestaltung von Lehrgangsunterlagen im 
fachrichtungsübergreifenden Prüfungsbereich der Weiterbil
dung zum Industriemeister dient. 

Für die Prüfungsinhalte der Teilbereiche Grundlagen für ko
stenbewußtes Handeln und Grundlagen für rechtsbewußtes 
Handeln wird dargestellt, welche Stoffe bei den verschiedenen 
Trägern vermittelt werden, welche Gemeinsamkeiten und Un
terschiede bestehen und welche Schwierigkeiten bei der Zu
ordnung zu den durch die Musterverordnung Metall festgeleg
ten Stoffgebieten auftreten. 

Die exemplarische Erfassung und Auswertung der Rahmen
stoffangaben macht deutlich, daß hinsichtlich der stofflichen 
Umsetzung der durch die Rechtsverordnung vorgegebenen 
Prüfungsinhalte beträchtliche Lücken bestehen. 

Einleitung 

Mit dem wirtschaftlichen und sozialen Wandel der Bundesrepu
blik Deutschland gehen in steigendem Maße Veränderungen der 
Arbeits- und Lebensbedingungen sowie strukturelle und 
technsich-organisatorische Veränderungen des Produktionspro
zesses e1nher. Von diesen Veränderungen ist auch die für den 
Ablauf des Produktionsprozesses bedeutende Gruppe der Indu
striemeister betroffen ln diesem Zusammenhang gewinnen für 
die Industriemeister zunehmend führende und leitende Tätigkei
ten gegenuber ausfuhrenden, handwerklich-technischen an Be
deutung, gle1chzeit1g werden immer höhere Anforderungen an 
d1e Flexibilität und Mobilität der Industriemeister gestellt. 

Die Fortbildungsmaßnahmen zum lndustnemeister haben den 
durch d1e technsich-organisatorische Entwicklung hervorgerufe
nen Veränderungen Rechnung zu tragen. Außer der Aufgabe, auf 
die unmittelbaren betrieblichen Erfordernisse vorzubereiten, muß 
der flexible Einsatz für die unterschiedlichen betrieblichen Anfor
derungen durch eine entsprechende Ausgestaltung der Fortbil
dungsmaßnahmen zum Industriemeister gewährleistet werden. 
H1erzu müssen die Bildungsgänge in den verschiedenen Bran
chen und Regionen aufeinander abgestimmt und Maßnahmen zu 
1hrer Strukturierung und Vereinheitlichung eingeleitet werden. 

Im Bundesinstitut für Berufsbildung w1rd se1t 1973 an der Anpas
sung der Fortbildung zum Industriemeister gearbeitet. Die Auf
gabe der dazu eingerichteten Projektgruppe Industriemeister be
steht im wesentlichen darin, auf der Grundlage von Entwick
lungsarbeiten im Bundesinstitut - vermittels Abstimmungspro
zessen zwischen den betroffenen Organisationen, Verbänden 
und Trägern sowie den zuständigen Stellen - Prüfungsordnun
gen und deren Erlaß als Rechtsverordnungen für die Fachrichtun-

") Vorabdruck (Kurzfassung) des 1n Heft 18 der Re1he Berichte zur be
rufltchen Btldung erschienenen Beitrags Exemplansche Ermittlung 
des .Ist-Standes" der Wetterbildung zum lndustnemetster, Berl1n 
1979 

gen der Industriemeister vorzubereiten und sie dann durch pra
xisnahe Lehr-/Lernmaterialien naher auszugestalten. Diese Lehr
gangsmaterialien werden den Trägern zur Unterstützung ihrer Ar
beiten als Empfehlung zur Verfügung gestellt 

Der Abschluß der Entwicklungsarbeiten fur d1e Fortbildungsprü
fungsordnung im Bereich Metall, die am 1. 11. 1978 in Kraft getre
ten 1st, stellt den ersten Schritt auf dem Wege der Anpassung der 
Industriemeisterfortbildung an die veränderten Erfordernisse dar. 
Dieser Verordnung liegt ein Strukturkonzept zugrunde, in dem 
fachrichtungsubergreifende, berufs- und arbeitspädagogische 
sowie fachnchtungsspezifische Inhalte unterschieden werden. 
D1e Inhalte der beiden erstgenannten Teile der Rechtsverordnung 
gelten für alle Fachrichtungen gleichermaßen, so daß die Verord
nung Metall als eine Musterverordnung für andere Fachrichtun
gen anzusehen ist. Nach diesem Muster wurden inzwischen Ent
würfe fur Verordnungen der Fachrichtungen Chemie und Druck 
erstellt, an der Entwicklung der Verordnungen fur die Fachrich
tungen Texttl und Elektrotechmk wird derzeit gearbeitet. 

D1e Festlegung der Prüfungsinhalte durch die Rechtsverordnung 
erfolgt auf e1nem relativ hohen Abstraktionsgrad, um alle Fach
nchtungen des Industriemeisters durch einen einheitlichen 
Rechtsverordnungstypus regeln zu können. Zur Erleichterung 
der Umsetzung der prüfungsrelevanten Stoffe in die Fortbil
dungspraxis wird z Z an der Entwicklung e1ner Lehrgangskon
zeption sowie von Lehr-/Lernmaterialien für den fachrichtungs
übergreifenden Bereich gearbeitet 

Der fachrichtungsübergreifende Bereich der Fortbildung zum ln
dustnemeister setzt sich aus den drei Prufungskomplexen 

Grundlagen für kostenbewußtes Handeln (K) 
- Grundlagen für rechtsbewußtes Handeln (R) 
- Grundlagen für die Zusammenarbeit im Betrieb (Z) 

zusammen[1] Die Erstellung von Lehr-/Lernmaterialien erfolgt 
vorrangig fur den Bereich Z, da entsprechende Angebote zur 
Ausgestaltung des Unterrichts in diesem Sektor bisher nur in un
genugendem Umfang zur Verfügung stehen. Zu deren Erarbei
tung wurde vom Bundesinstitut für Berufsbildung ein For
schungsauftrag vergeben Fur d1e Bereiche Kund R werden er
ganzende Matenalien exemplarischen Charakters im Bundesinsti
tut erstellt. Nach dem Abschluß der Entwlcklungsarb91ten sollen 
Lehrgangskonzeption und Lehr-/Lernmatenalien im Rahmen ei
nes Modellversuchs erprobt werden 

Zielsetzung und Aufgabe der Arbeit 

Zielsetzung der Ermittlung des _Ist-Standes" der Fortbildung 
zum Industriemeister 1st es, für die Arbeiten im Bundesinstitut ei
nen Orientierungsrahmen hinsichtlich der Ausgestaltung von 
Lehrgangsmalenallen zu gewinnen. Darüber hinaus soll durch 
diese Arbeit den Trägern der Fortbildung zum Industriemeister -
biS zur Vorlage von Materialien, die mit Vertretern der Orgamsa
tionen und Verbände abgestimmt sind - eine Zuordnungshilfe 
bei der Bestimmung der durch die Rechtsverordnung festgeleg
ten prüfungsrelevanten Stoffe gegeben werden. 
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Es stellt sich somit die Aufgabe, Stoffangaben verschiedener Trä
ger der Fortbildunr. zum Industriemeister zu erfassen, den durch 
die Musterverordnung festgesetzten Prüfungsgebieten zuzuord
nen, um durch die Auswertung dieser exemplarisch ausgewähl
ten Angaben, Hinweise für die Erarbeitung eines praxisgerechten 
Stoffkatalogs zu gewinnen. Durch die Herausarbeitung der Struk
tur und Systematik sowie der Gemeinsamkeiten und Unter
schiede der jeweiligen Angaben, soll die Umsetzung der in der 
Rechtsverordnung festgelegten Prüfungsinhalte erleichtert wer
den. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich dabei auf die Prü
fungskomplexe K und R. 

"Ist-Stand" der Weiterbildung zum Industriemeister für die Prü
fungskomplexe Grundlagen für kostenbewußtes Handeln und 
Grundlagen für rechtsbewußtes Handeln. 

Verfahren der Ermittlung des Ist-Standes 

Zur Ermittlung des .Ist-Standes" der Weiterbildung zum lndu
stnemeister werden Rahmenstoffangaben und Stundenangaben 
der folgenden nicht repräsentativ erhobenen Träger herangezo
gen: 

1. Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in 
Baden-Wurttemberg, Stand 1973. 

2. lndustne- und Handelskammer für München und Oberbayern, 
Stand 1977. 

3. Industrie- und Handelskammer Berlin, Stand 1977. 
4. Industrie- und Handelskammer Nurnberg, Stand 1977. 
5. Industriemeisterschule Troisdorf, Zweckverband der Indu

strie- und Handelskammer Sonn und der Stadt Troisdorf, 
Stand 1977. 

6. Industriemeisterschule Wetzlar, Stand 1973. 

ln einem ersten Arbeitsschritt werden d1e Rahmenstoffangaben 
d1eser Träger, soweit s1e den Prüfungskomplexen K und R der 
Verordnung über die Prufung zum anerkannten Abschluß Geprüf
ter Industriemeister - Fachrichtung Metall (Musterverordnung) 
zuzurechnen sind, erfaßt und aufgelistet ln e1nem zweiten Schritt 
werden d1ese Stoffangaben nach den Kriterien eindeutig - bzw 
nicht emdeutig den einzelnen Stoffgebieten der Prufungskom
plexe K und R zurechenbar unterschieden E1ndeut1g zurechen
bare Stoffe werden den Stoffgebieten der Musterverordnung zu
geteilt; nicht eindeutig zurechenbare Stoffe werden bei der Zu
ordnung nicht berücksichtigt, sie werden gesondert ausgewie
sen. 

D1e durch die Musterverordnung vorgegebenen Stoffgebiete der 
Prüfungskomplexe Kund R sind: 
Im Prüfungsfach Grundlagen fur kostenbewußtes Handeln: 
"1. Aus der Volkswirtschaftslehre 

a) Produktionsformen, 
b) W1rtschaftssysteme, 
c) nationale und internationale Unternehmens- und Organi

sationsformen und deren Zusammenschlusse, 
d) nationale und internationale Organisationen und Verbände 

der Wirtschaft. 

2 Aus der Betnebswirtschaftslehre: 
a) Betriebsorganisation, 

aa) Aufbauorganisatlon, 
bb) Arbeitsplanung, 
cc) Arbeitssteuerung, 
dd) Arbeitskontrolle, 

b) Organ1sa11ons- und lnformationstechniken, 
c) Konstenrechnung". 

Im Prüfungsfach Grundlagen für rechtsbewußtes Handeln: 
"1. Aus dem Grundgesetz: 

a) Grundrechte, 
b) Gesetzgebung, 
c) Rechtsprechung 

2 Aus dem Arbeits- und Sozialrecht: 
a) Arbe1tsvertragsrecht, 

b) Arbeitsschutzrecht, einschließlich Arbeitssicherheits-
recht, 

c) Umweltschutzrecht, 
d) Betriebsverfassungsrecht, Mitbestimmungsrecht, 
e) Tarifvertragsrecht, 
f) Sozialversicherungsrecht". 

Erfassung der Rahmenstoffangaben 

Bei den o. a. Trägern werden die nachstehend aufgeführten Rah
menstoffangaben, soweit s1e den Prufungskomplexen K und R 
zuzurechnen sind, ausgewiesen. Sie Sind mit den dazugehongen 
Stundenangaben entsprechend der Systematik der Träger aufge
listet. (ln einigen Fällen erweist sich die Zuordnung als schwierig, 
da Rahmenstoffangaben verschiedenen Prüfungskomplexen zu
zurechnen s1nd [2]. D1e endgültige Zuordnung d1eser Stoffe muß 
im weiteren Projektverlauf geklärt werden): 

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Ba
den-Wurffernberg 

Gesamtstundenzahl für Kund R 206 Stunden, davon 
130 Stunden für Betriebstechnik (Fertigungsvorbere1tung, Ar
beltsverteilung und Fertigungssteuerung, Fertigungsuberwa
chung, Kostenwesen), 
76 Stunden für Wirtschafts-, Rechts- und_ Sozialkunde (Betriebs
organisation, Arbeits- und Sozialrecht, Staat und Wirtschaft, Ar
beitssicherheit und -hygiene) 

lndustie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

Gesamtstundenzahl für Kund R 223 Stunden, davon 
8 Stunden fur Staatskunde, 
18 Stunden für Wirtschaftskunde (Allgemeine Volkswirtschafts
lehre, Gewerblicher Rechtsschutz, Unternehmensformen, Wirt
schaftsschutz), 
25 Stunden für Arbeits- und Sozialrecht, 
144 Stunden für Kostenwesen einschließlich REFA -Stufe I (Ar
beitsgestaltung, Betriebsorganisation, Zeitvorgabel [3], 
28 Stunden fur Arbeitsschutz, -Sicherheit und -hygiene. 

Industrie- und Handelskammer Berlin 

Gesamtstundenzahl fürKund R 176 Stunden, davon 
20 Stunden für Wirtschaftskunde, 
32 Stunden für Betriebsorgamsation, 
24 Stunden fur Arbeitsvorbereitung und -gestaltung, 
24 Stunden für Zeitvorgabe, 
24 Stunden für Kostenwesen, 
24 Stunden für Arbeitsschutz, 
28 Stunden für Arbeits- und Sozialrecht 

Industrie- und Handelskammer Nürnberg 

(keine Stundenangaben fur Kund R) 
Betriebsorganisation, 
Arbeitsorgamsation, 
Arbeitsvorbereitung, 
Kostenwesen, 
Unfallverhütung, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialkunde 

lndustrie-Meisterschule Troisdorf, Zweckverband der Industrie
und Handelskammer Bonn und der Stadt Troisdorf 

Gesamtstundenzahl fur Kund R 200 Stunden, davon 
70 Stunden fur Betnebswirtschaftslehre, 
60 Stunden für Grundlagen des Arbeitsstudiums, 
20 Stunden für Arbeitsschutz, 
10 Stunden für Arbeitshygiene, 
40 Stunden fur Arbeits- und Sozialrecht. 

lndustne-Meisterschule Wetz/ar 

Gesamtstundenzahl für Kund R 560 Stunden, davon 
60 Stunden für Personal (Personalw1rtschaft, Arbeitsrecht, Ar
beltsbewertung, Vergutung), 
60Stunden fur Organisation (Aufbau und Organisation von Unter
nehmen, Systeme und Funktionen, Fuhrung und Fuhrungsverhal
ten [4], Gliederung und Arbeitsteilung, 
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80 Stunden für Sozialkunde und Volkswtrtschaftslehre (Sozial
und Wirtschaftsgeschichte, Emfuhrung tn die Volkswirtschafts
lehre, Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft}, 
100 Stunden für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
(Rechtsgrundlagen, Unfallversicherung, Psychologie der Arbeits
sicherheit, Arbeitssicherheit im Betrieb, Einführung in die Ar
beitsmedizin und in die Gewerbehyg1ene, Erste Hilfe). 

260 Stunden für Planung, Organisation und Uberwachung der 
Fertigung (Betriebswirtschaft, Industrielle Planung, Gestaltung 
der Arbeit, Einführung in die EDV) [5] 

Die erfaßten Rahmenstoffangaben konnten zum größten Teil ein
deutig den Prüfungskomplexen Kund R zugeordnet werden (s. 
dazu Tabelle) [6]. 

Tabelle· Darstellung der Stoffpläne verschiedener Tniger zum Pn.ifungsfach Grundlagen fur kostenbewußtes Handeln 
1. Aus der Volkswirtschaftslehre: c) Nationale und internationale Unternehmens- und Organisationsformen und deren Zusam
menschlüsse 

Arb. Gem. d. 
IHK'n Bad.-Württ. 
Stunden: 

IHK Munchen und 
Oberbayern 
Stunden: ca. 1,5 

IHK Berlin 
Stunden ca. 4 

W1e s1nd Unterneh
mungen 
organisiert: 

1. Betrieb - Unter- 1. Welche Hilfsbe-
nehmung 
1.1. Begnffe 
1.1.1 Betriebe 
1 1.2 Unter
nehmungen 
1.1 2.1 Einfluß der 
Wirtschaftsordnun
gen 

2. Rechtsformen der 
Unternehmungen 
Schaubild: Unter
nehmungsformen 
2.1 Unterschei
dungsmerkmale der 
Unternehmungen 
2.2 Einzelunterneh
mungen 
2.3 Gesellschaftsun
ternehmen 
2.3 1 Personalgesell
schaften 
2.3.2 Kapitalgesell
schaften 
2 3.2 Besondere Ge
sellschaften 

3. Wirtschaftliche 
Zusammenschlüsse 
3.1 Allgemeines 
3.2 Unternehmens
zusammenschlüsse 
3.2.1 Kartellgesetz 
3.2.2 Grunde fi.Jr Zu
sammenschlusse 
3.2.3 Kartelle 
Schaubild: Übersicht 

griffe muß man ken
nen? 
2. Wie sieht das Sy
stem der Unterneh
mensformen aus 
bzw. wie werden die 
Unternehmungsfor
men eingeteilt? 
3. Wie ist die Einzel
unternehmung orga
nisiert? 
4. Wie sind die Per
sonalgesellschaften 
organisiert? 
4.1 Wie ist die OHG 
organisiert? 
4.2 Wie ist d1e KG or
ganisiert? 
4.3 Wie ist die Stille 
Gesellschaft organi
siert? 
4.4 Was 1st eine Ge
sellschaft Bürgerli
chen Rechts? 
4.5 Was ist und wel
chen Zweck hat eine 
GmbH & Co. KG? 
5. Wie sind die Kapi
talgesellschaften 
organisiert? 
5.1 Welcher Unter
schied besteht zwi
schen Personal- und 
Kapitalgesellschaf
ten? 
5 2 Was 1st und wie 

über wirtschaftliche funktioniert eine 
Zusammenschlüsse AG? 
3.2.4 Konzerne 53 Was ist eine 
3.2.5 Trusts Kommanditgesell-
3.2.6 Mißbrauchsauf- schaft auf Aktien? 
sieht 5 4 Was 1st eine 

GmbH? 
5.5 Was 1st e1ne 
bergrechtliche Ge
werkschaft? 
6. Was sind Genos
senschaften und wie 
funktionieren sie? 
7. Wie sind öffentli
che Betriebe organi
siert? 

IHK Nürnberg 
Stunden: 

Industriemeister
schule Troisdorf 
Stunden: ca. 10 

Industriemeister
schule Wetzlar 
Stunden· 12 

1. Firma - Kauf- 1. Rechtsformen der 1. Aufbau und Or-
Ieute Unternehmen 
2. Unternehmensfor- 1.1 Gesellschaften 
men (z. B. OHG, KG, des BGB 
AG) 1.2 Verein 

1.3 Offene Handels
gesellschaft 
1 4 Kommanditge
sellschaft auf Aktien 
1.5 Aktiengesell
schaft 
1.6 Gesellschaft mit 
beschränkter Haf
tung 
1. 7 Eingetragene Ge
nossenschaft 

2. Konzentrations
bewegungen 
2 1 Verbundene Un
ternehmungen 
2.2 Verschmolzene 
Unternehmungen 
2.3 Kartelle 
2.4 Vor- und Nach
teile der Unterneh
menskonzentration 

ganisation von Un
ternehmen 
1.1 Unternehmens
fragen 
Rechtsform und ge
setzliche Grundlagen 
Kapitalgeber und 
Haftung 
Geschäftsführung 
und Überwachung 
Einzelkaufmann 
§§11ff.HGB 
St1lle Gesellschaft 
§§ 335-342 HGB 
KG, 8GB-Gesell
schaft, OHG, GmbH, 
AG, Genossenschaft 
1.2 Unternehmens
verfassung 
Betrieb und Unter
nehmenszusam
menschlüsse 
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Nicht eindeutig zugeordnet werden konnten die folgenden Rah
menstoffangaben: 

Arbeitsgemeinschaft der lndustne- und Handelskammern m Ba
den-Württemberg: 
- Teilgebiete aus der Wirtschafts-, Rechts- und Sozialkunde 

(hier: Arbeits- und Sozialrecht und Staat und Wirtschaft), 

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern: 
Staatskunde, 

- Teilgebiet der Wirtschaftskunde 
(hier: Gewerblicher Rechtsschutz und Wirtschaftsschutz), 

Industrie- und Handelskammer Berlin: 
- keine, 

Industrie- und Handelskammer Nurnberg: 
- Tellgebiete aus der Rechts-, Wtrtschafts- und Soztalkunde, 

Industrie-Meisterschute Troisdot1, Zweckverband der Industrie
und Handelskammer Bonn und der Stadt Troisdorf: 
- Teilgebiete aus dem Arbeits- und Sozis/recht, 

Industrie-Meisterschute Wetz/ar. 
Tellgebiete aus der Sozialkunde und Volkswirtschaftslehre, 
(hier: Soz1al- und Wirtschaftsgeschichte). 

Auswertung des "Ist-Standes" 

Die Auswertung der erfaßten Rahmenstoffangaben der o g 
sechs Trager der Fortbildung zum lndustneme1ster erfolgte unter 
stofflichen und zeitlichen Gesichtspunkten Zur Herstellung einer 
Vergleichbarkeit zwischen den Trägern werden die folgenden Ka
tegorien ausgewahlt und angewendet: 
1. Unter stofflichen Gesichtspunkten: 

- Stoffliche Gemeinsamkeiten/Unterschiede 
- Ergänzung/Korrektur in stofflich/sachlogischer Hinsicht 

2. Unter Zeltlichen Gesichtspunkten: 
Ubereinstimmung/Nichtüberemstimmung des Gesamt
stundenvolumensfür Kund R 
Übereinstimmung/Nichtuberemstimmung der Stundenzu
ordnungen zu einzelnen prufungsrelevanten Stoffgebie
ten. 

Die Auswertung anhand dieser Kategorien zeigt die folgenden 
Ergebnisse: 
Bezuglieh der stofflichen Gemeinsamkeiten/Unterschiede sowie 
der Notwendigkeit zur Korrektur/Ergänzung 1n stofflich/sachlogl
scher Hinsicht ze1gen s1ch sowohl zwischen den prüfungsrele
vanten Stoffgebeiten von Kund R als auch innerhalb der Stoffge
biete erhebliche Unterschiede. 

Fi.Jr das Prüfungsfach K läßt sich zusammenfassend formulieren: 
Vom Umfang und Detailierungsgrad der Rahmenstoffangaben 
kann keiner der o. g. Trager als Orientierungsmaßstab zur 
Umsetzung der Rechtsverordnung dienen. 
D1e Systematik der Rahmenstoffangaben sowie der sachlogi
sche Aufbau bei den Trägern sind heterogen. 
Die größten Gemeinsamkeiten ze1gen sich zwischen den Trä
gern hinsichtlich der Stoffgebiete Betriebsorganisation und 
Kostenrechnung. 
Die prufungsrelevanten Stoffgebiete Wirtschaftssysteme, Na
tionale und internationale Unternehmens- und Organisations
formen und deren Zusammenschlüsse, Nationale und interna
tionale Organisationen und Verbände der Wirtschaft sow1e 
Organisations- und Informationstechniken werden nicht von 
allen Trägern behandelt. 

Für das Prüfungsfach R läßt sich zusammenfassend formulieren: 
Die durch die Musterverordnung gesetzten Ansprüche wer
den durch keinen der o. a Träger vollständig erfüllt. 
Zu den pn.ifungsrelevanten Stoffgebieten. Aus dem Grundge
setz sowie Aus dem Arbetts- und Sozis/recht, Umweltschutz 
liegen von keinem der o. g. Träger Rahmenstoffangaben vor. 
Die prüfungsrelevanten Stoffgebiete Betriebsverfassungs
recht, Mitbestimmungsrecht, Tarifvertragsrecht sowie Soztal
versicherungsrechtwerden nicht von allen Trägern behandelt 

Weitgehende Gemeinsamkeiten zw1schen den Trägern beste
hen hinsichtlich des Arbeitsschutzrechts, einschließlich des 
Arbettssicherheitsrechts. 

Bezuglieh der Überemstimmung/Nichtüberemstimmung des Ge
samtstundenvolumens für Kund R sowie der Stundenzuordnun
gen zu e1nzelnen pri.Jfungsrelevanten Stoffgebieten zeigen sich 
große Streubreiten; 

Das Gesamtstundenvolumen fur Kund R streut zwischen 176 
und 560 Stunden. 
Die Stundenangaben zu einzelnen prüfungsrelevanten Stoff
gebieten streuen z. T. erheblich. 
D1e Stundenangaben zu emigen prüfungsrelevanten Stoffge
bieten liegen sehr niedng. Bei der zukünftigen Festlegung der 
Stundenzahlen für die einzelnen Stoffgebiete wird zu beach
ten sein, daß eine angemessene Mindeststundenzahl verein
bart werden muß, um 1n diesen Stoffgebieten prüfen zu kön
nen 

Ergebnisse der Auswertung für die Entwicklung 
von Stoffkatalogen 

Die exemplarische Erfassung, Darstellung und Auswertung der 
Rahmenstoffangaben, die den fachrichtungsübergreifenden Prü
fungskomplexen K und R zuzurechnen sind, läßt erkennen, daß 
eine Übereinstimmung zwischen den Stoffangaben verschiede
ner Trager nur für einen Teil der prüfungsrelevanten Stoffgebiete 
der Musterverordnung besteht, für den größeren Teil bestehen 
z T. beträchtliche Unterschiede. Diese beziehen s1ch sowohl auf 
Umfang und Detaillierungsgrad der angegebenen Stoffe als auch 
auf das Gesamtstundenvolumen sowie die Stundenzuordnungen 
zu den einzelnen prüfungsrelevanten Stoffgebieten. 

Dari.Jber hinaus macht die exemplarische Ermittlung des "Ist
Standes" deutlich, daß hinsichtlich der stofflichen Umsetzung der 
durch die Rechtsverordnung vorgegebenen Prüfungsinhalte be
trächtliche Li.Jcken bestehen. Keine der ausgewerteten Unterla
gen enthält vollständig die in der Rechtsverordnung formulierten 
Stoffgebiete. 

H1eraus resultiert d1e Notwendigkeit, die aufgezeigten Lücken 
aufzufullen. Ein im Sinne der Musterverordnung Metall zu entwik
kelnder Stoffkatalog hat dabei Aussagen über die zu vermitteln
den Stoffe sowie über das Gesamtstundenvolumen und die Zu
ordnung der Stunden zu den prüfungsrelevanten Stoffgebieten 
zu treffen. 

[1] Im weiteren werden d1e dre1 o g Prufungskomplexe als K, Rund Z 
bezeichnet 

[2] Rahmenstoffangaben, die zu den DiSZiplinen Arbeits- und Unfall
schutz, Arbe1tss1cherhe1t und -hyg1ene sowie Arbe1tsmedizm zu zah
len sind, werden be1 der tabeilansehen Darstellung nicht beruckslch
tlgt, da s1e in engem Zusammenhang zum Prüfungskomplex Z ste
hen 

[3] D1e Stoffangaben zur RE FA-Stufe I werden in der tabeilansehen Dar
stellung mcht berucks1cht1gt, da s1e 1n engem Zusammenhang zum 
Prufungskomplex Z stehen 

[4] D1e Inhalte zu den Stoffbereichen Personalwirtschaft m1t einem Zelt
volumen von 18 Stunden sow1e zu Führen und Führungsverhalten m1t 
ebenfalls 18 Stunden werden im we1teren nicht berücksichtigt, da sie 
dem Bere1ch Z zuzurechnen smd 

[5] D1e Inhalte zum Stoffgebiet Emführung m die EDV m1t emem Stun
denvolumen von 84 Stunden werden im weiteren nicht beruckslch
tigt 

[6] D1e diesbezugliehe Zuordnung der Stoffangaben der Trager zu den 
e1nzelnen Prüfungsgebieten ist tabellarisch dargestellt in dem Beltrag 
Exemplansche Ermittlung des Ist-Standes der Weiterbildung zum ln
dustnemeister erschienen in Heft 18 der Re1he Berichte zur berufli
chen Bildung 

D1e Stundenangaben, die m1t ca-Angaben versehen sind, wurden -
onent1ert an vergleichbaren Angaben - geschätzt 


